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1 MAßNAHMEN ZUR 
LÄRMMINDERUNG 

1.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

1.1.1 Maßnahmen für mehrere Gemeinden in der Verbandsgemeinde 

– 

1.1.2 Weitere Maßnahmen in Gemeinden mit Hauptverkehrsstraßen 
(kartierte Hauptverkehrsstraßen der Lärmkartierung LK-2022) 

Ayl 

Auf der B_51 in der Stadt Ayl zwischen der Kreuzung mit dem Wiesenweg und der Kreu-
zung mit der Triererstraße befindet sich eine Geschwindigkeitsreduzierung von 30 km/h. 
Ebenfalls auf der B_51 zwischen der südöstlichen Ortseinfahrt und der Kreuzung mit der 
Kreisstraße K 235_130 befindet sich eine beidseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 
70 km/h. 

Auf der K 235_130 an der Kreuzung mit der B_51 befindet sich eine beidseitige Geschwin-
digkeitsreduzierung von 70 km/h in Fahrtrichtung Biebelhausen. 

Saarburg 

Auf der L_132 nach der Kreuzung mit der B_51 befindet sich eine beidseitige Geschwindig-
keitsreduzierung von 70 km/h in Fahrtrichtung Kahren. 

Auf der B_407 vor der westlichen Ortseinfahrt nach Saarburg befindet sich eine beidseitige 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h. 

Auf der L_135 vor der nordwestlichen Ortseinfahrt nach Saarburg befindet sich eine beid-
seitige Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h. Ebenfalls auf der L_135 im Nordwesten 
der Stadt Saarburg zwischen dem Kreisel mit der Graf-Siegfried-Straße und der K 235_129 
und der Kreuzung mit der Heckerstraße befindet sich eine Geschwindigkeitsreduzierung 
auf 30 km/h. 

Auf der B_407 vor der südwestlichen Ortseinfahrt nach Saarburg befindet sich eine beid-
seitige Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h bis nach Krautweiler. Ebenfalls auf der 
B_407 vor der östlichen Ortdurchfahrt nach Saarburg befindet sich eine beidseitige Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h. 

Trassem 

Auf der B_407 befindet sich nach der Kreuzung mit der L_132 eine beidseitige Geschwin-
digkeitsreduzierung von 70 km/h in Fahrtrichtung Trassem. Ebenfalls auf der B_407 vor der 
nördlichen Ortseinfahrt nach Trassem befindet sich eine einseitige Geschwindigkeitsredu-
zierung auf 70 km/h. 
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1.1.3 Weitere Maßnahmen in Gemeinden ohne Hauptverkehrsstraßen 

Baldringen 

Auf der K 235_47 befindet sich an der Kreuzung mit der K 235_145 eine einseitige Ge-
schwindigkeitsreduzierung von 70 km/h in Fahrtrichtung nach Zerf und eine beidseitige Ge-
schwindigkeitsreduzierung von 50 km/h, die nach kürze zu einer einseitigen Geschwindig-
keitsreduzierung von 50 km/h in Fahrtrichtung nach Hentern wird. 

Fisch 

Auf der K 235_124 befindet sich im Westen der Stadt Fisch eine Geschwindigkeitsreduzie-
rung von 30 km/h ab der Ortseinfahrt bis in das Zentrum der Stadt Fisch. Weiterhin besteht 
auf der K 235_124 an der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_112 eine einseitige Ge-
schwindigkeitsreduzierung in alle Richtungen der Kreuzung.  

Freudenburg 

Auf der L_133 befindet sich vor der westlichen Ortseinfahrt nach Kollesleuken eine einsei-
tige Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h und später auf 70 km/h. 

Auf der L_131 befindet sich vor der nördlichen Ortseinfahrt nach Freudenburg eine beidsei-
tige Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h. Ebenfalls auf der L131 besteht in Freuden-
burg zwischen der Kreuzung mit der Landesstraße L_133 und der Kreuzung mit der Gar-
tenstraße eine beidseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 30 km/h. 

Greimerath 

– 

Heddert 

Auf der L_143 befindet sich vor der östlichen Ortseinfahrt nach Heddert eine einseitige Ge-
schwindigkeitsreduzierung von 70 km/h. Ebenfalls auf der L_143 befindet sich an der Kreu-
zung mit der Kreisstraße K 235_43 eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 
70 km/h in beide Richtungen der L_143. 

Hentern 

– 

Irsch 

– 

Kastel-Staadt 

– 

Kell am See 

Auf der L_143 befindet sich ab der Kreuzung mit der B_407 eine beidseitige Geschwindig-
keitsbegrenzung von 70 km/h. 

Auf der K 235_75 befindet sich vor der nördlichen Ortseinfahrt nach Kell am See eine beid-
seitige Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h bis zum Feriendorf Hochwald. 



 

6  LAP Rheinland-Pfalz – Maßnahmen Saarburg-Kell 

Auf der B_407 befinden sich an der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_75 einseitige Ge-
schwindigkeitsreduzierungen auf 70 km/h in beide Richtungen der B_407. Ebenfalls auf der 
B_407 befinden sich an der Kreuzung mit der L_143 einseitige Geschwindigkeitsreduzie-
rungen auf 70 km/h in beide Richtungen der B_407. Weiterhin auf der B_407 befindet sich 
zwischen der Kreuzung mit der L_143 und der Kreuzung mit der K 235_75 eine beidseitige 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h. 

Kirf 

Auf der L_133 befindet sich östlich von Beuern zwischen den beiden Kreuzungen mit der 
Kreisstraße K 235_117 eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h. 

Lampaden 

Auf der K 235_45 befindet sich zwischen der südwestlichen Ortseinfahrt nach Obersehr 
und der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_43 eine beidseitige Geschwindigkeitsreduzie-
rung von 50 km/h. Ebenfalls auf der K 235_45 befindet sich von der Kreuzung mit der 
Kreisstraße K 234_43 in Richtung Paschel eine beidseitige Geschwindigkeitsreduzierung 
auf 50 km/h, welche später einseitig zu einer Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h 
wird. 

Mandern 

Auf der K 235_71 befindet sich an der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_72 eine einsei-
tige Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h in alle Fahrtrichtungen der Kreuzung. 

Mannebach 

Auf der L_135 befindet sich östlich von Mannebach an den beiden Kreuzungen mit der 
Kreisstraße K 235_112 eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h in beiden 
Fahrtrichtungen der L_135. 

Merzkirchen 

– 

Ockfen 

Auf der K 235_137 befindet sich in Ockfeld nach der südöstlichen Ortseinfahrt eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. 

Auf der L_138 befindet sich an der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_137 eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h in beide Richtungen der L_138. 

Palzem 

Auf der B_419 besteht zwischen der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_111 und der 
Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_110 eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 
70 km/h. Ebenfalls auf der B_419 besteht von der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_111 
zur Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_110 eine Geschwindigkeitsreduzierung von 
50km/h, die kurz danach zu einer Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h wird. Weiter-
hin befindet sich auf der B_419 zwischen der Kreuzung mit der Landesstraße L_132 und 
dem Steinbruch südlich von Palzem eine beidseitige Geschwindigkeitsreduzierung auf 
70 km/h. 



 

Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz 7 

Auf der K 235_110 befindet sich an der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_115 eine ein-
seitige Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h auf beiden Seiten der Kreuzung. 

Paschel 

Auf der B_268 besteht an der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_54 eine einseitige Ge-
schwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in beide Richtungen der B_268. 

Schillingen 

Auf der L_143 befindet sich vor der östlichen Ortseinfahrt nach Schillingen eine einseitige 
Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h. 

Schoden 

Auf der L_138 befindet sich während der Durchquerung von Schoden eine Geschwindig-
keitsbegrenzung von 70 km/h. 

Schömerich 

– 

Serrig 

Auf der K 235_138 befindet sich vor der östlichen Ortseinfahrt nach Serrig eine einseitige 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h und später eine beidseitige Geschwindigkeitsre-
duzierung auf 50 km/h. 

Auf der B_51 befindet sich an der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_138 im Westen von 
Serrig eine einspurige Geschwindigkeitsbegrenzung in alle Richtungen der Kreuzung. 
Ebenfalls auf der B_51 befindet sich südlich von Hamm und nordöstlich von Taben-Rodt 
eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h bis zur Kreuzung mit der Land-
straße L_133. 

Taben-Rodt 

Auf der B_51 befindet sich im Süden von Taben-Rodt an dem Fluß Saar eine kurze beid-
seitige Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h wegen einem Industrieunternehmen. 

Vierherrenborn 

Auf der K 235_149 befindet sich vor der südwestlichen Ortseinfahrt nach Vierherrenborn 
eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h. Auf der K 235_149 befindet sich 
am Friedhof von Vierherrenborn eine beidspurige Geschwindigkeitsbegrenzung von 
50 km/h, die später auf beiden Seiten zu einer einspurigen Geschwindigkeitsbegrenzung 
von 50 km/h wird. 

Waldweiler 

– 

Wincheringen 

Auf der B_419 befindet sich westlich von Wincheringen an dem Kreisel mit der Landstraße 
L_134 eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h auf beiden Seiten des 
Kreisels. 
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Auf der L_134 befindet sich vor der westlichen Ortseinfahrt nach Wincheringen eine beid-
seitige Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h. 

Auf der K 235_110 befindet sich zwischen der südwestlichen Ortseinfahrt nach Söst und 
dem Anfang von Niedersöst eine beidseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h. 
Ebenfalls Auf der K 235_110 befindet sich nordöstlich von Söst an der Kreuzung mit der 
Kreisstraße K 235_124 eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf bei-
den Seiten der Kreuzung. 

Zerf 

Auf der B_268 befindet sich zwischen dem Kreisel südwestlichen von Zerf und der Kreu-
zung K 235_141 eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h, welche in der 
Mitte kurz zu einer beidspurigen Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h wird. Ebenfalls 
auf der B_268 befindet sich zwischen dem Kreisel mit der Bundesstraße B_407 und der 
Kreuzung mit der K 235_145 eine einseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h. 
Weiterhin ab der B_268 befindet sich an der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_141 
Richtung Süden eine beidseitige Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h, welche später 
zu einer einspurigen Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h wird. 

Am Kreisel der Bundesstraßen B_407 und B_268 befindet sich in alle Richtungen eine ein-
seitige Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. 

Auf der B_407 befindet sich zwischen der Kreuzung mit der Kreisstraße K 235_141 und 
des Kreisels mit der Bundesstraße B_268 eine beidseitige Geschwindigkeitsreduzierung 
auf 50 km/h. Diese Geschwindigkeitsreduzierung wird zu einer einseitigen Geschwindig-
keitsreduzierung in der Nähe des Kreisels und der Kreuzung. 

1.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im weite-
ren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 

1.3 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im weite-
ren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 
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2 SCHUTZ RUHIGER GEBIETE 
– VG SAARBURG-KELL – 

In der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell gibt es mehrere unterschiedliche nationale und 
internationale Schutzgebiete. 

Zurzeit wird geprüft, ob in den ausgewiesenen Gebieten und gegebenenfalls darüber 
hinaus auch in weiteren Bereichen Ruhige Gebiete festgelegt werden können. 
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